
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Künstlersozialversicherung: Keine Abga-
be für einmaligen Webdesign-Auftrag

Wer einen Webdesigner für die Gestaltung 
oder Überarbeitung seiner Homepage be-
auftragt, soll hierfür nach dem Willen der 
Künstlersozialkasse üblicherweise eine 
Abgabe zur Künstlersozialversicherung 
zahlen. Eine Ausnahme gilt, wenn das be-
auftragte Unternehmen als juristische Per-
son, also zum Beispiel als GmbH, firmiert. 
Im Jahr 2022 beträgt der Beitragssatz zur 
Künstlersozialversicherung 4,2 Prozent des 
Honorars. Kürzlich hat das Bundessozial-
gericht aber entschieden, dass die Abgabe-
pflicht zur Künstlersozialversicherung eine 
gewisse Regelmäßigkeit voraussetzt. Für 
einmalige Aufträge an Webdesigner fallen 
keine Beiträge an (BSG-Urteil vom 1.6.22, B 
3 KS 3/21 R). 

Sachverhalt: Der klagende Rechtsanwalt 
beauftragte in 2017 einen Webdesigner 
mit der Erstellung einer Website für seine 
Kanzlei und zahlte hierfür 1.750 Euro net-
to. Nach einer Betriebsprüfung wurde eine 
Künstlersozialabgabe von 84 Euro nach-
gefordert (damals 4,8 Prozent). Der Kläger 
habe Aufträge an einen Webdesigner er-

teilt und dafür Honorarzahlungen geleistet. 
Die Grenze der nur gelegentlich erteilten 
Aufträge nach § 24 Abs 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 
3 Satz 1 KSVG von 450 Euro sei hierdurch 
überschritten. Doch die Richter des BSG 
sehen keine Pflicht zur Zahlung der Künst-
lersozialabgabe. Zu der Abgabe sind unter 
anderem Unternehmer verpflichtet, die für 
Zwecke ihres eigenen Unternehmens Wer-
bung oder Öffentlichkeitsarbeit betreiben 
und dabei nicht nur gelegentlich Aufträge 
an selbständige Künstler oder Publizisten 
erteilen (so genannte Eigenwerber). Der 
Kläger ist als Rechtsanwalt Unternehmer in 
diesem Sinne und er hat mit der Erstellung 
einer Website für seine Kanzlei einen Web-
designer beauftragt. Das begründet indes 
noch nicht seine Verpflichtung zur Künst-
lersozialabgabe. Abgabepflichtig ist nur, 
wer nicht nur gelegentlich Aufträge erteilt. 

Künstlersozialversicherung: Abgabe in 
2023 bei 5,0 Prozent

Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales hat die Ressort- und Verbände-
beteiligung zur Künstlersozialabgabe-Ver-
ordnung 2023 (KSA-VO 2023) eingeleitet. 
Nach der neuen Verordnung wird der Ab-
gabesatz zur Künstlersozialversicherung 
im Jahr 2023 auf 5,0 Prozent angehoben. 
Der Künstlersozialabgabesatz lag seit 2018 

- auch während der Corona-Pandemie - 
unverändert bei 4,2 Prozent. Dies wurde 
durch zusätzliche Bundesmittel in Höhe 
von insgesamt 117 Mio. Euro in den Jahren 
2021 und 2022 gewährleistet. Angesichts 
der großen wirtschaftlichen Schäden in 
der Kunst- und Kulturwirtschaft infolge der 
Pandemie hätte der Abgabesatz für 2023 
eigentlich auf 5,9 Prozent angehoben wer-
den müssen. Dank weiterer Bundesmittel 
(„Stabilisierungszuschuss“) in Höhe von 
rund 58,9 Mio. Euro wird der Anstieg des 
Abgabesatzes im Jahr 2023 auf 5,0 Prozent 
begrenzt. Dies ist eine angemessene Las-
tenverteilung zwischen Bund und abgabe-
pflichtigen Unternehmen - so das BMAS in 
einer Pressemitteilung vom 11.8.2022.

Über die Künstlersozialversicherung 
werden mehr als 190.000 selbständige 
Künstler und Publizisten als Pflichtver-
sicherte in den Schutz der gesetzlichen 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung 
einbezogen. Die selbständigen Künstler 
und Publizisten tragen, wie abhängig be-
schäftigte Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer 
Sozialversicherungsbeiträge. Die ande-
re Beitragshälfte wird durch einen Bun-
deszuschuss (20 Prozent) und durch die 
Künstlersozialabgabe der Unternehmen 
(30 Prozent), die künstlerische und publi-
zistische Leistungen verwerten, finanziert. 
Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage 
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erhoben. Der Abgabesatz wird jährlich für 
das jeweils folgende Kalenderjahr festge-
legt. Bemessungsgrundlage sind alle in ei-
nem Kalenderjahr an selbständige Künst-
ler und Publizisten gezahlten Entgelte. 
 

Umsatzsteuer: Leistungen einer Cafete-
ria im Altersheim sind steuerpflichtig

Betreibt ein Altersheim mit umfassen-
der Verpflegung der Heimbewohner auch 
eine Cafeteria, die zusätzlich entgeltlich 
Getränke und Speisen an Heimbewohner 
und deren Besucher abgibt, sind die Um-
sätze aus dem Betrieb der Cafeteria nicht 
umsatzsteuerfrei. Der Betrieb der Cafeteria 
ist in einem solchen Fall für die Pflege und 
Versorgung der Heimbewohner nicht uner-
lässlich, so dass § 4 Nr. 16 UStG nicht zur 
Anwendung kommt. Dies hat der Bundesfi-
nanzhof mit Urteil vom 21.4.2022 (V R 39/21) 
entschieden. Der Sachverhalt: Die Klägerin 
betrieb ein Altersheim. Alle Bewohner des 
Altersheims hatten eine Pflegestufe, viele 
waren bettlägerig. Die Kosten rechnete die 
Klägerin über die Pflegeversicherung ab, 
teilweise ergänzt durch die Sozialhilfe. Auf 
den einzelnen Stationen gab es Speisesä-
le, in denen die Bewohner ihre Mahlzeiten 
einnahmen. Daneben betrieb die Klägerin 
in den Räumlichkeiten eine Cafeteria, die 
nur die Bewohner und - das war der Re-
gelfall - deren Besucher (zumeist Angehö-
rige) aufsuchen konnten. Außenstehenden 
stand die Cafeteria nicht offen. Das Finanz-
amt beurteilte die Umsätze aus dem Be-
trieb der Cafeteria als umsatzsteuerpflich-
tig. Klage und Revision blieben erfolglos.

Die Begründung: Umsätze von Altenheimen 
sind nach § 4 Nr. 16 Satz 1 UStG steuerfrei, 
soweit es sich um Leistungen handelt, die 
mit der Betreuung oder Pflege hilfsbedürf-
tiger Personen eng verbunden sind. Die 
jeweiligen Leistungen dürfen für die Pflege 
und Versorgung der Heimbewohner „nicht 
unerlässlich“ sein. Der Betrieb einer Cafe-
teria ist für die Pflege und Versorgung der 
Heimbewohner aber nicht unerlässlich, 
wenn sie ohnehin eine umfassende Ver-
pflegung erhalten. Bei den Bewirtungsleis-
tungen der Cafeteria an die Heimbewohner 
handele es sich auch nicht um steuerfreie 
Nebenleistungen zu einer steuerfreien 
Hauptleistung. 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Unterkunftsgestellung: Zur Bewertung 
des Sachbezugs bei Wohngemeinschaft

Stellen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 
eine freie Unterkunft, so handelt es sich 
um einen Sachbezug, der steuer- und so-
zialversicherungspflichtig ist. Der zu ver-
steuernde Wert richtet sich nach der So-

zialversicherungsentgeltverordnung. Im 
Jahre 2022 beträgt der monatliche Sachbe-
zugswert einer freien Unterkunft 241 Euro. 
Dieser Wert wird allerdings gekürzt, wenn 
es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft 
handelt. Bei einer Belegung mit zwei Per-
sonen erfolgt zum Beispiel eine Kürzung 
um 40 Prozent. Nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs ist der Wert allerdings nicht 
zu mindern, wenn ein Arbeitnehmer zwar 
in einer Wohngemeinschaft mit einem an-
deren Beschäftigten untergebracht ist, er 
jedoch nicht das zur Verfügung gestellte 
Zimmer mit diesem teilen muss. Die Richter 
des BFH werten das Zimmer als die eigent-
liche „Unterkunft“ und führen zur Begrün-
dung aus, dass nach der Leitvorstellung 
des Verordnungsgebers dem Sachbezugs-
wert für freie Unterkunft der Preis für das 
Zimmer eines Untermieters zugrunde liege 
(BFH-Beschluss vom 12.5.2022, VI B 73/21). 
 

Mini- und Aushilfsjobs: Neue Geringfü-
gigkeits-Richtlinien in Kraft getreten

Zum 1. Oktober 2022 ist die Verdienstober-
grenze für Minijobs von 450 Euro auf 520 
Euro gestiegen. Zudem ist sie nun dyna-
misch ausgestaltet - sie wächst mit, wenn 
sich der Mindestlohn von derzeit 12 Euro 
pro Stunde weiter erhöht. Voraussichtlich 
wird die erste Erhöhung in 2024 erfolgen. 
Die Minijobgrenze darf innerhalb eines 
Zeitjahres nur zweimal überschritten wer-
den. Etwas genauer ausgedrückt: Über-
schreitet der durchschnittliche Monats-
verdienst die Verdienstobergrenze von 520 
Euro, liegt kein Minijob mehr vor. Für eine 
geringfügige Beschäftigung ist es jedoch 
unschädlich, wenn die Geringfügigkeits-
grenze nur gelegentlich und unvorherseh-
bar überschritten wird. „Gelegentlich“ ist 
ein unvorhersehbares Überschreiten von 
bis zu zwei Kalendermonaten innerhalb 
eines Zeitjahres. Darüber hinaus darf die 
Überschreitung maximal 520 Euro mo-
natlich betragen, sodass auf Jahressicht 
ein maximaler Verdienst bis zur Höhe des 
14-fachen der Minijobgrenze möglich sein 
wird. Ein geringfügig Beschäftigter darf 
also grundsätzlich 6.240 Euro und in be-
gründetem Ausnahmefall höchstens 7.280 
Euro innerhalb von zwölf Monaten verdie-
nen.

Kürzlich haben die Spitzenverbände der 
Sozialverbände die Geringfügigkeits-Richt-
linien überabeitet, in denen viele An-
wendungs- und Zweifelsfragen rund um 
Mini- und Aushilfsjobs geklärt werden. 
Sie datieren vom 16.8.2022. Es würde den 
Rahmen dieser Mandanteninformation 
sprengen, auf alle Punkte detailliert ein-
zugehen. Wir möchten aber auf Folgendes 
hinweisen:
Wie erwähnt führt ein gelegentliches und 
nicht vorhersehbares Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze bis zum Doppelten 

der Geringfügigkeitsgrenze (1.040 Euro) 
nicht zur Beendigung der geringfügig ent-
lohnten Beschäftigung. Als gelegentlich 
ist dabei ein Zeitraum von bis zu zwei Ka-
lendermonaten innerhalb eines Zeitjahres 
anzusehen. Der Jahreszeitraum ist aber 
nicht der Zeitraum 1.1. bis 31.12., also das 
Kalenderjahr. Er ist vielmehr in der Wei-
se zu ermitteln, dass vom letzten Tag des 
jeweiligen Beschäftigungsmonats ein Jahr 
zurückgerechnet wird. 

Als unvorhersehbar gilt die Zahlung eines 
Arbeitsentgelts, das der Arbeitgeber im 
Rahmen seiner vorausschauenden Jah-
resbetrachtung nicht mit hinreichender 
Sicherheit berücksichtigen konnte, weil es 
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt war. Da-
runter fallen beispielsweise Mehrarbeiten 
aus unvorhersehbarem Anlass (z.B. Krank-
heitsvertretung) sowie Einmalzahlungen, 
die dem Grunde und der Höhe nach vom 
Geschäftsergebnis oder einer individuel-
len Arbeitsleistung des Vorjahres abhän-
gen. 

In einem Sonderfall sind auch mehrfache 
Überschreitungen der 520-Euro-Grenze 
zulässig: Beschäftigungen mit schwanken-
dem Arbeitsentgelt. Dann darf das Arbeits-
entgelt in dem Zeitjahr aber den Betrag von 
(12 x 520 Euro =) 6.240 Euro insgesamt nicht 
überschreiten. Beispiel: Ein gesetzlich 
krankenversicherter Kellner im Eiscafé er-
zielt in den Monaten April bis September 
monatlich 600 Euro und in den Monaten 
Oktober bis März monatlich 440 Euro. Das 
für die versicherungsrechtliche Beurtei-
lung maßgebende Arbeitsentgelt ist wie 
folgt zu ermitteln: April bis September (6 
x 600 Euro =) 3.600 Euro; Oktober bis März 
(6 x 440 Euro =) 2.640 Euro; zusammen 
6.240 Euro. Ein Zwölftel dieses Betrages 
beläuft sich auf (6.240 Euro : 12 =) 520 Euro 
und übersteigt die Geringfügigkeitsgrenze 
nicht, so dass der Kellner geringfügig ent-
lohnt beschäftigt ist. Doch Vorsicht: Zum 
einen darf der „Charakter der regelmäßi-
gen geringfügig entlohnten Beschäftigung“ 
nicht verlorengehen. Zum anderen dürfen 
die Schwankungen nicht erheblich sein.
 
Immobilienbesitzer

Zweitwohnungsteuer: Allein schon die 
Möglichkeit zur Eigennutzung reicht aus

Die Zweitwohnungsteuer wird von vielen 
Kommunen erhoben, um einerseits reine 
Ferienhaus- oder Wochenendsiedlungen 
zu verhindern und um andererseits Ein-
nahmen zu generieren. Manch Wohnungs-
inhaber hat seine Wohnung aber über Mo-
nate oder gar über Jahre gar nicht selbst 
genutzt, vielleicht sogar gar nicht nutzen 
können. Darf in einem solchen Fall den-
noch die Zweitwohnungsteuer erhoben 
werden? Antwort: Grundsätzlich fällt die 
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Zweitwohnungsteuer an, solange jemand 
über eine Wohnung verfügen kann. Auf die 
tatsächliche Nutzung kommt es nicht an. 
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg musste kürzlich folgenden Sach-
verhalt beurteilen: Zwei Schwestern waren 
in ungeteilter Erbengemeinschaft Eigentü-
mer eines Einfamilienhauses in Überlin-
gen. Über die Nutzung der Immobilie konn-
ten sie sich nicht einigen. Die Klägerin war 
mit Hauptwohnsitz in Stuttgart gemeldet. 
Die Stadt Überlingen verlangte von ihr eine 
Zweitwohnungsteuer von mehreren tau-
send Euro. Die hiergegen gerichtete Klage 
blieb erfolglos. 

Mitglieder einer Erbengemeinschaft kön-
nen eine zum Nachlass gehörende Woh-
nung innehaben und zur Zweitwohnung-
steuer herangezogen werden, ohne dass 
es darauf ankommt, ob und inwiefern sie 
sich über die Nutzung der Wohnung für 
den persönlichen Lebensbedarf geeinigt 
haben - so das Gericht. Für das Innehaben 
einer Zweitwohnung sei nicht erforderlich, 
dass der Steuerpflichtige über die Woh-
nung jederzeit tatsächlich verfügen kann; 
auch sei es nicht notwendig, dass er sie 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit, wenn 
auch in größeren Zeitabständen, tatsäch-
lich aufsucht. Eine tatsächliche Nutzung 
zu Wohnzwecken sei nicht nötig. Ausrei-
chend für das Innehaben einer Zweit-
wohnung sei vielmehr grundsätzlich eine 
objektiv-rechtliche Nutzungsmöglichkeit. 
Dies gelte, solange der Zweitwohnungs-
inhaber keine objektiven Umstände vor-
trägt, die diese Vermutung erschüttern 
(Beschluss vom 1.4.2022, 2 S 3636/21). 
 

Vermietung an Angehörige: Vertrag 
muss zumindest Hauptpflichten  
enthalten

Wer eine Wohnung an nahe Angehörige 
vermietet, darf die Werbungskosten auch 
dann voll abziehen, wenn er lediglich 66 
Prozent der ortsüblichen Miete verlangt. 
Auch eine Miete von 50 Prozent der orts-
üblichen Miete reicht aus, um den Wer-
bungskostenabzug in voller Höhe zu er-
halten; dann ist allerdings zusätzlich eine 
Überschussprognose erforderlich. Wichtig 
ist bei der Vermietung an Angehörige, dass 
ein schriftlicher Mietvertrag vorliegt, der 
einem Fremdvergleich standhält  und der 
auch wie vereinbart durchgeführt wird. 
Kleinere Mängel sind zwar verzeihlich, 
doch wann lediglich ein „kleiner“ und nicht 
ein „gravierender“ Mangel vorliegt, der 
zur Nichtanerkennung des Mietverhältnis 
führen würde, ist oftmals Gegenstand von 
Streitigkeiten mit dem Finanzamt. In die-
sem Zusammenhang hat das Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg entschieden, dass es 
unschädlich ist, wenn in einem Mietver-
trag zwar die Wohnfläche genannt wird, 
der ausgebaute und nutzbare Spitzboden 

hierin aber nicht erwähnt wird (Urteil vom 
10.3.2022, 9 K 9197/20). Der Sachverhalt: 
Eheleute vermieteten eine Wohnung an 
ihre Tochter und ihren Schwiegersohn. 
Im schriftlichen Mietvertrag über die 
Wohnung „im Dachgeschoss“ wurde eine 
Wohnfläche von rund 68 qm angegeben. 
Der rund 20 qm große Spitzboden wurde 
nicht erwähnt, obwohl dieser mit zur ver-
mieteten Einheit gehörte. Der Spitzboden 
galt nicht als Aufenthaltsraum im Sinne der 
maßgebenden Bauordnung, denn er hatte 
nicht „über mindestens der Hälfte ihrer 
Netto-Grundfläche eine lichte Raumhöhe 
von mindestens 2,30 m“. Das Finanzamt 
war der Ansicht, dass das Mietverhältnis 
einem Fremdvergleich nicht standhalte. 
Einem fremden Dritten wären sowohl der 
Mietzins als auch die Nebenkosten nach 
der tatsächlich zur Nutzung überlasse-
nen Wohnfläche berechnet worden (also 
ursprüngliche Wohnfläche der Einlieger-
wohnung zuzüglich 20,74 qm ausgebautem 
Spitzboden). Doch das Gericht hat der Kla-
ge der Eheleute stattgegeben. 

Die Beteiligten des Vertrages müssen ihre 
vertraglichen Hauptpflichten klar und ein-
deutig vereinbaren und entsprechend dem 
Vereinbarten durchführen - was im vorlie-
genden Fall geschehen sei. Bei den Räu-
men im Spitzboden handele es sich nur um 
Nutzflächen wie etwa einem Kellerraum 
zum Abstellen von Möbeln. Nutzflächen-
räume würden beim Abschluss von Miet-
verträgen auch mit fremden Dritten in der 
Praxis gelegentlich nicht eigens erwähnt, 
weil für sie auch keine vollwertige Kalt-
miete wie für Aufenthaltsräume verlangt 
werden kann. Im Vergleich zu anderen 
„Mängeln“ von Mietverhältnissen zwischen 
nahen Angehörigen sei der vorliegende 
„Mangel“ des Mietvertrages vergleichswei-
se geringfügig. 

 Rentner und Pensionäre

Energiepreispauschale für Rentner: Aus-
zahlung voraussichtlich im Dezember

Auch Rentner sollen eine Energiepauscha-
le in Höhe von 300 Euro erhalten. Dies 
hat die Ampelkoalition beschlossen. Die 
Energiepreispauschale erhält, wer im Sep-
tember 2022 Anspruch auf eine Alters-, Er-
werbsminderungs- oder Witwen-/Witwer-
rente der gesetzlichen Rentenversicherung 
und seinen Wohnsitz im Inland hat. Soweit 
von einer Person mehrere der genannten 
Renten nebeneinander bezogen werden, 
wird die Energiepreispauschale nur einmal 
ausgezahlt. Empfänger von Waisenren-
ten haben keinen eigenen Anspruch auf 
die Energiepreispauschale, da sie ihren 
Lebensunterhalt regelmäßig nicht selbst 
bestreiten und bereits mittelbar durch 
Haushaltsgemeinschaften mit Erwerbstä-
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tigen oder Bezieherinnen und Beziehern 
von Hinterbliebenenrenten erfasst wer-
den. Empfänger von Waisenrenten, deren 
Lebensunterhalt nicht über die Haushalts-
gemeinschaft abgedeckt ist, haben die 
Pauschale in der Regel als Auszubildende 
erhalten oder sollen sie als Studierende 
oder Fachschüler und Fachschülerinnen er-
halten. Eine Antragstellung zur Auszahlung 
der Energiepauschale ist nicht erforderlich. 
Die Auszahlung erfolgt automatisch. Die 
Zahlung wird als Einmalzahlung durch die 
Rentenzahlstellen erfolgen und soll zum 
1. Dezember 2022 ausgezahlt werden. Die 
Energiepreispauschale unterliegt der Steu-
erpflicht, um der Leistungsfähigkeit des 
Einzelnen Rechnung zu tragen. Sie unter-
liegt jedoch nicht der Beitragspflicht in der 
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Sie wird auch nicht bei einkommens-
abhängigen Sozialleistungen angerechnet 
(Quelle: Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales; www.bmas.de/DE/Service/Pres-
se/Meldungen/2022/entlastung-fuer-be-
zieher-von-renten-was-gilt.html).

 Alle Steuerzahler

Klimakur: Attest muss konkrete 
Angaben zum Kurort enthalten

Bei bestimmten Krankheiten ist das Klima 
von entscheidender Bedeutung. So ge-
nannte Klimakuren können den Heilvor-
gang begünstigen oder zumindest das Lei-
den mindern. Sie können allerdings teuer 
sein und mitunter tragen die Betroffenen 
trotz eventueller Kostenübernahmen der 
Krankenversicherung hohe Eigenaufwen-
dungen. Grundsätzlich ist anerkannt, dass 
diese Kosten - nach Abzug einer zumut-
baren Belastung - steuerlich als außer-
gewöhnliche Belastungen nach § 33 EStG 
abziehbar sind. Allerdings gibt es eine 
wichtige Voraussetzung, die sich in § 64 
der Einkommensteuer-Durchführungsver-
ordnung findet: Es ist die Zwangsläufigkeit 
der Aufwendungen zu bestätigen, und zwar  
- vor Antritt der Kur - durch ein amtsärzt-
liches Gutachten oder eine ärztliche Be-
scheinigung eines Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung. Bei einer Klima-
kur sind zusätzlich der medizinisch ange-
zeigte Kurort und die voraussichtliche Kur-
dauer zu bescheinigen.

Erst kürzlich hat das Finanzgericht Müns-
ter entschieden, dass Aufwendungen für 
eine Klimakur nicht als außergewöhnliche 
Belastungen gemäß § 33 EStG absetzbar 
sind, wenn der erforderliche Nachweis 
nicht vollständig vorgelegt wird (Urteil 
vom 23.2.2022, 7 K 2261/20 E). Der Sachver-
halt: Ein Mann leidet unter Bechterew im 
fortgeschrittenen Stadium. Zudem leidet 
er unter rheumatischen Beschwerden. Zur 
Linderung seiner Schmerzen verbrachte 
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er den Winter in Thailand. Laut einer amt-
särztlichen Bescheinigung wurde ihm auch 
bestätigt, dass sein Aufenthalt „in den 
Wintermonaten in tropischem Klima aus 
gesundheitlichen Gründen“ erfolge. Aller-
dings enthielt das Attest keine hinreichend 
konkrete Angabe zum Kurort. Die Angabe 
„in tropischem Klima“ reiche nicht aus, um 
den Kurort zu bestimmen - so die Richter. 
Es müsse sich aus dem Attest ergeben, 
dass der Steuerpflichtige krank und der 
Aufenthalt an einem bestimmten Kurort 
für einen gewissen Zeitraum medizinisch 
angezeigt ist. Die Einordnung, wo konkret 
aufgrund der bestehenden Erkrankungen 
eine Klimakur medizinisch indiziert ist, 
müsse der Amtsarzt in seiner Stellungnah-
me ausführen.

Kindergeld: Zur Übergangszeit zwischen 
zwei Ausbildungsabschnitten

Für ein Kind zwischen dem 18. und dem 
25. Lebensjahr wird Kindergeld auch dann 
gezahlt, wenn sich das Kind in einer Über-
gangszeit zwischen zwei Ausbildungsab-
schnitten befindet. Der Übergangszeitraum 
darf aber maximal vier Monate betragen (§ 
32 Abs. 4 Nr. 2b und d EStG). Dies gilt auch 
für den Zeitraum zwischen dem Schulab-
schluss und dem Beginn eines freiwilligen 
sozialen Jahres. Das Finanzgericht Münster 
hat entschieden, dass dieser - gesetzlich 
normierte - maximale Übergangszeitraum 
auch im Coronajahr 2020 nicht verlängert 
werden konnte, wenn zwischen dem Schul-
abschluss und dem Beginn eines freiwilli-
gen sozialen Jahres fünf Monate lagen. In 
diesem Fall haben die Eltern ihren Kinder-
geldanspruch verloren, und zwar komplett 
für die Übergangszeit und nicht nur für 
den Zeitraum, der über die Vier-Monats-
Frist hinausging (Urteil vom 14.6.2022, 13 K 
745/21 Kg).

Die volljährige Tochter beendete ihre 
Schulausbildung im Juli 2020. Im Anschluss 
war sie auf Projektsuche für ein freiwil-
liges soziales Jahr, was sich aufgrund der 
coronabedingten Situation als schwierig 
erwies. Erst im Januar 2021 konnte sie mit 
dem freiwilligen sozialen Jahr starten. Und 
erst am 20.11.2020 hatte sich die Tochter 
bei der Agentur für Arbeit als ausbildungs-
platzsuchend gemeldet. Die Familienkasse 
hob die Kindergeldfestsetzung für August, 

September und Oktober 2020 auf, weil 
das Kind in dieser Zeit zum einen nicht 
arbeitssuchend gemeldet war und zum 
anderen der Übergangszeitraum zwischen 
Schulabschluss und Aufnahme des frei-
willigen sozialen Jahres mehr als vier Mo-
nate betrug. Einspruch und Klage blieben 
erfolglos. Begründung: Ein Kind, das das 
18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr 
vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn es 
sich in einer Übergangszeit von höchstens 
vier Monaten befindet, die zwischen einem 
Ausbildungsabschnitt und der Ableistung 
eines Freiwilligendienstes liegt. Bei einem 
Überschreiten der Übergangszeit entfällt 
nach dem klaren Wortlaut der Vorschrift (§ 
32 Abs. 4 Nr. 2b und d EStG) eine Begünsti-
gung vollständig. 

Praxistipp:
In ähnlichen Fällen sollten sich die 
Kinder unbedingt arbeits- bzw. ausbil-
dungsplatzsuchend melden, und zwar 
möglichst zeitnah nach Beendigung 
der Schulausbildung. Dann kommt 
die Beschränkung auf den Vier-Mo-
nats-Zeitraum nicht zur Anwendung. 
Ein arbeitssuchendes Kind wird bis zum 
21. Lebensjahr, ein ausbildungsplatz-
suchendes Kind bis zum 25. Lebensjahr 
berücksichtigt.

Kindergeld: Kein Anspruch bei Studium 
neben dem bereits erlernten Beruf?

Für ein Kind zwischen dem 18. und dem 
25. Lebensjahr erhalten die Eltern Kinder-
geld, wenn es sich noch in der Berufsaus-
bildung befindet. Allerdings gibt es eine 
wichtige Differenzierung zwischen Erst- 
und Zweitausbildung: Bei einer Erstaus-
bildung wird das Kind ohne weitere Vo-
raussetzungen berücksichtigt. Bei einer 
Zweitausbildung, also nach Abschluss 
einer erstmaligen Berufsausbildung oder 
eines Erststudiums, wird ein Kind hinge-
gen nur berücksichtigt, wenn es keiner 
Erwerbstätigkeit nachgeht. Lediglich eine 
Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden 
regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, 
ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
sind unschädlich (§ 32 Abs. 4 Satz 2 u. 3 

EStG). Von daher ist es kindergeldrechtlich 
von Vorteil, wenn eine Ausbildung noch 
als Erstausbildung gilt. Dabei können im 
Einzelfall auch ein Aufbaustudium oder 
eine weiterführende Ausbildung noch der 
Erstausbildung zuzurechnen sein. Man 
spricht insoweit von einer einheitlichen 
Erstausbildung oder einer mehraktigen Be-
rufsausbildung.

Jüngst hat der Bundesfinanzhof aber ent-
schieden, dass Kindergeld nicht mehr in 
Betracht kommt, wenn ein Kind ein Erst-
studium (hier: zur Diplom-Finanzwirtin) 
abgeschlossen hat, anschließend mehr 
als 20 Stunden im erlernten Beruf arbei-
tet und nur in der arbeitsfreien Zeit (hier: 
Jura) studiert (BFH-Urteil vom 7.4.2022, III R 
22/21). Das Studium gilt dann als Zweitaus-
bildung, die wegen der zu umfangreichen 
Erwerbstätigkeit kindergeldrechtlich nicht 
mehr berücksichtigt wird. Eine so genann-
te mehraktige Berufsausbildung ist nicht 
gegeben.

Praxistipp:
Insgesamt ist die Abgrenzung zwischen 
Erst- und Zweitausbildung leider sehr 
kompliziert. Ob mehrere Ausbildungen 
zu einer einheitlichen Erstausbildung 
zusammengefasst werden können 
oder es sich um eine Erst- und eine 
Zweitausbildung handelt, hängt von 
mehreren Faktoren ab. Zunächst 
setzt eine einheitliche Erstausbil-
dung einen engen zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang zwischen 
den Ausbildungsabschnitten voraus. 
Zudem muss die Ausbildung im zweiten 
Abschnitt noch die Haupttätigkeit des 
Kindes darstellen und nicht hinter 
die Erwerbstätigkeit zurücktreten. 
Insofern ist eine Gesamtbetrachtung 
durchzuführen. Wenn aber bereits ein 
längerfristiges Beschäftigungsver-
hältnis aufgenommen wurde, für das 
der Ausbildungsberuf Voraussetzung 
war, anschließend gleichviel Zeit in die 
Ausbildung und in die Erwerbstätigkeit 
investiert wird und sich die Ausbil-
dungszeiten nach den arbeitsfreien 
Zeiten richten, spricht dies eher für 
eine berufsbegleitend durchgeführte 
Weiterbildung (Zweitausbildung). Dann 
wäre eine Erwerbstätigkeit von mehr 
als 20 Wochenstunden schädlich.
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